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Stellungnahme zum Entwurf des Bundesministeriums für Gesundheit zur Festlegung von 

Personaluntergrenzen in pflegesensitiven Krankenhausbereichen für das Jahr 2019 

(Personaluntergrenzen-Verordnung-PpUGV) vom 23.08.2018 
 

Sehr geehrter Herr Walzik, 

 

vielen Dank für die Möglichkeit in oben genannter Angelegenheit Stellung zu nehmen.  

 

Als medizinisch-wissenschaftliche Fachgesellschaft für Neonatologie und Pädiatrische Intensivmedizin 

(GNPI) begrüßen wir den Entschluss die Pädiatrische Intensivmedizin zunächst außen vor zu lassen. Dies 

wird mit zu erwartenden Regelungen des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) für das Fachgebiet 

der pädiatrischen Intensivmedizin begründet.  

Leider ist im vorliegenden Entwurf nicht klar formuliert, dass die Intensivstationen der Perinatalzentren 
für Früh- und Neugeborene auch ausgenommen sein sollen. Für diesen Bereich gibt es ja schon 

Personalvorgaben des G-BA (Qualitätssicherungsrichtlinie Früh- und Reifgeborene (QFR-RL)) und es 

sollte nicht zu Überschneidungen oder gar Widersprüchen in den Verordnungen kommen.  

Darüber hinaus weisen wir darauf hin, dass innerhalb aller Fachgebiete der Kinder- und Jugendmedizin 

ein erhöhter Pflegepersonalbedarf im Vergleich zur Erwachsenenmedizin besteht, die die separate 

Ausweisung dieses Faches unserer Ansicht nach unbedingt notwendig macht (§3, Absatz 3). 

 

Gerne stehen wir für Rückfragen jederzeit zur Verfügung. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
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